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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Sandra Redmann (SPD)

und Antwort

der Landesregierung – Ministerin für Landwirtschaft, ländliche Räume, 

Europa und Verbraucherschutz (MLLEV)

Anbindehaltung von Rindern in Schleswig-Holstein

1. Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung aktuell noch Betriebe in 
Schleswig-Holstein, in denen Rinder in Anbindehaltung gehalten werden?

2. Falls Frage 1 mit ja beantwortet wird:
a) Wie viele Betriebe in Schleswig-Holstein halten Rinder ganzjährig in 
Anbindehaltung?
b) Wie viele Betriebe praktizieren eine kombinierte oder saisonale 
Anbindehaltung?

3. Wie viele Rinder werden nach Kenntnis der Landesregierung derzeit 
insgesamt in Schleswig-Holstein in Anbindehaltung gehalten, differenziert 
nach ganzjähriger sowie kombinierter bzw. saisonaler Anbindehaltung?

Antwort:
Die Fragen 1-3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet:

Laut Statistikamt Nord gab es Stand November 2024 324.797 Milchkühe in 
Schleswig-Holstein.1 Nach den im Rahmen der Milchleistungsprüfung 
erhobenen Daten wurden Stand Februar 2026 davon noch 1.749 Kühe in 48 

1h�ps://www.sta�s�k-nord.de/fileadmin/Dokumente/C_III_j24_SH.pdf   (Stand: 20.02.2026).
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Betrieben in Anbindehaltung gehalten. Es wird auf die Tabelle zu Frage 4 
verwiesen.

Zu Mastrindern in Anbindehaltung liegen der Landesregierung keine Daten 
vor. Es liegen ebenfalls keine Daten vor, ob die Anbindehaltung bei den 
Milchkühen in den Betrieben ganzjährig, kombiniert oder saisonal praktiziert 
wird.

Nach Kenntnis der Landesregierung werden die Tiere aus Anbindehaltung 
aber allein schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen im Sommer auf die 
Weide gebracht.

4. Wie verteilen sich die entsprechenden Betriebe und Tierzahlen regional auf 
die Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein?

Antwort:
Für die Verteilung der Anbindehaltung in Schleswig-Holstein bei den 
Milchkühen wird auf die nachstehende Tabelle verwiesen.

Anbindehaltung in Schleswig-Holstein 2

Reine
Anbinde-
betriebe

Tiere Misch-
betriebe*

Tiere Betriebe
gesamt

Tiere
gesamt

FL - - 1 53 1 53

HEI 5 187 - - 5 187

RZ 4 101 - - 4 101

 NF 4 165 - - 4 165

 OH 5 188 - - 5 188

 PI 3 75 - - 3 75

 PLÖ 2 53 - - 2 53

 RD 3 118 - - 3 118

 SL 2 66 1 25 3 91

2 Quelle: LKV e. V. Schleswig-Holstein – Daten der Milchleistungsprüfung, abgebildet werden ca. 87 % der in SH 

gehaltenen Kühe (Stand: 16.02.2026).
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 SE 6 239 - - 6 239

 IZ 9 402 - - 9 402

 OD 2 48 1 29 3 77

 

 Betriebe
gesamt

48

 Tiere
gesamt

1.749

* es werden Tiere im Laufstall wie auch in Anbindehaltung gehalten, eine Differenzierung ist 

nicht vorhanden.

5. Wie bewertet die Landesregierung die Anbindehaltung von Rindern aus 
tierschutzfachlicher Sicht vor dem Hintergrund des Tierschutzgesetzes?

Antwort:
Die Anbindehaltung ist mit Einschränkungen der artgerechten 
Verhaltensweisen der Tiere verbunden. Dies kann bei den betroffenen Tieren 
zu Schmerzen, Leiden und Schäden führen, insbesondere aufgrund der  
eingeschränkten  Bewegungsmöglichkeit.


